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Zugelassene Überwachungsstellen nehmen Prüfungen an überwachungsbedürf- 
tigen Anlagen vor. Die rechtlichen Grundlagen finden sich im Produktsicherheits- 
gesetz (ProdSG) und der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). 
Damit eine zugelassene Überwachungsstelle eine überwachungsbedürftige An- 
lage prüfen darf, muss die Befugnis erteilende Behörde in einem Verfahren fest- 
stellen, dass die Einhaltung der Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes 
und der Betriebssicherheitsverordnung gewährleistet ist und die zuständige Lan- 
desbehörde die Stelle dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales benennen 
und von ihm bekannt gemacht werden. 

Die Erfüllung der genannten Anforderungen ist Voraussetzung für eine Erteilung der 
Befugnis und Benennung. 
Zusammenfassend gelten folgende Anforderungen: 

• Allgemeine Anforderungen nach § 37 Abs. 5 ProdSG 
• Besondere Anforderungen nach Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 BetrSichV 

(Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 2 BetrSichV für Prüfstellen von Unternehmen) 
• Einhaltung der Richtlinien über Anforderungen an zugelassene Überwa- 

chungsstellen einschließlich QM-System in Anlehnung an die DIN EN 
ISO/IEC 17020 

• Länderspezifische Voraussetzungen 
 

Zusätzlich gelten die allgemeinen Voraussetzungen, die bei jedem Verfahren durch 
die ZLS einzuhalten sind, z. B. Zugang der Mitarbeiter der ZLS zu den Räumlichkei- 
ten der zugelassenen Überwachungsstelle zwecks Überwachung oder die Verpflich- 
tung, der ZLS die entsprechenden Kosten gemäß Kostenrichtlinie zu erstatten. 

   
 

In einem Staatsvertrag der Bundesländer wurde festgelegt, dass die ZLS für die 
Erteilung der Befugnis und Benennung von zugelassenen Überwachungsstellen 
zuständig ist, soweit die Bundesländer diese Aufgabe nicht selber wahrnehmen. 
Derzeit nehmen die Bundesländer Brandenburg (nur für zugelassene Überwa- 
chungsstellen  als   Prüfstellen  von  Unternehmen),   Hamburg,   Mecklenburg- 
Vorpommern und Schleswig-Holstein die Erteilung der Befugnis und Benennung 
in eigener Zuständigkeit wahr. 
Die Bundesländer können auf der Grundlage von § 37 Abs. 4 ProdSG eigene 
Rechtsvorschriften erlassen und zusätzliche Bedingungen für die Erteilung der 
Befugnis und Benennung festlegen. 

 
 

 
 

Voraussetzung ist, dass die Einhaltung der Anforderungen des Produktsicher- 
heitsgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung gewährleistet ist. Diese 
gesetzlichen Vorgaben sind in den „Richtlinien über die Anforderungen an 
zugelassene Überwachungsstellen - ZÜS-RL“ konkretisiert worden. Der Beirat 
der ZLS hat diese Regeln verabschiedet und damit in der Anwendung für die ZLS 
verbindlich gemacht. Im Verfahren der Erteilung der Befugnis und Benennung 
wendet die ZLS diese Richtlinien bei der Beurteilung der Erfüllung der Anforde- 
rungen an. 
Zusätzlich gelten die Anforderungen der länderspezifischen Regelungen (Verord- 
nung über die Erteilung der Befugnis und Benennung zugelassener Überwa- 
chungsstellen – ZÜSVO). 

 
Der Antrag ist schriftlich auf der Basis der von der ZLS vorgegebenen Formulare zu 
stellen. Diese Formulare können unter www.zls-muenchen.de „Antragsunterlagen“ 
direkt heruntergeladen werden. 

 
Folgende Antragsunterlagen stehen online zur Verfügung: 

 
 Antrag 

 für zugelassene Überwachungsstellen 
 für Prüfstellen von Unternehmen 

 
 Allgemeine Angaben zum Antrag 

 
 Anlagenverzeichnis 

In diesem Verzeichnis sind alle Formblätter, Dokumente und sonstigen Unterla- 
gen aufgelistet, die der ZLS zur Antragsbearbeitung zur Verfügung zu stellen 
sind. 

 
Die ZLS stellt ergänzend mehrere Checklisten zur Verfügung, in denen die 
in den Richtlinien enthaltenen Anforderungen abgefragt werden. Diese er- 
möglichen es dem Antragsteller, sich selbst bezüglich der Erfüllung der An- 
erkennungsvoraussetzungen einschätzen zu können und beschleunigt in 
der Regel das Antragsverfahren 

3. Voraussetzung für die Erteilung der Befugnis und Benennung von zuge- 
lassenen Überwachungsstellen 

4. Antrag 2. Zuständigkeit 

1. Gegenstand der Tätigkeit der zugelassenen Überwachungsstellen 

http://www.zls-muenchen.de/
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Bitte beachten Sie: 
Das Ausfüllen der nachfolgenden Checklisten und ihre Rücksendung an 
die ZLS ist nicht verpflichtend! 

 
 
 Grundlegende Anforderungen 

 Für zugelassene Überwachungsstellen 
 für Prüfstellen von Unternehmen 

 
 Spezielle Anforderungen für den Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und 

einfache Druckbehälter“ 
 Für zugelassene Überwachungsstellen 
 für Prüfstellen von Unternehmen 

 
 Spezielle Anforderungen für den Tätigkeitsbereich „Aufzugsanlagen“ 

 
 Spezielle Anforderungen für den Tätigkeitsbereich „Ex-Anlagen und 

Anlagen für entzündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche 
Flüssigkeiten“ 
 Für zugelassene Überwachungsstellen 
 für Prüfstellen von Unternehmen 

 
 

Die Unterlagen können auch direkt bei der ZLS angefordert werden. Zusätzlich 
hat der Antragsteller alle Unterlagen, Informationen und Nachweise vorzulegen, 
die für die Erteilung der Befugnis und Benennung von Bedeutung sind. Die An- 
träge sind an die auf Seite 1 genannte Adresse zu senden. 
Es können nur vollständig ausgefüllte und rechtsverbindlich unterschriebene An- 
tragsformulare bearbeitet werden. 
Das Verfahren wird gemäß den Vorgaben des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
durchgeführt. 

 
 

 
Die Begutachtung erfolgt nach den in den Richtlinien über Anforderungen an 
zugelassene Überwachungsstellen festgelegten Kriterien. 

 
a. Vorprüfung 

Die ZLS prüft bei Eingang des Antrages die Vollständigkeit der Unterla- 
gen, bestätigt dem Antragsteller den Eingang und fordert ggf. fehlende 
Unterlagen nach. 

b. Begutachtung 
Die Begutachtung erfolgt in 2 Stufen und setzt sich aus der Prüfung der ein- 
gereichten Unterlagen, die in der Regel in den Räumen der ZLS erfolgt und 
einer Begutachtung vor Ort zusammen. In der ersten Stufe werden die ein- 
gereichten Unterlagen hinsichtlich der Erfüllung der gestellten Anforderun- 
gen überprüft. Im Rahmen der Begutachtung vor Ort werden offen geblie- 
bene Punkte der Stufe 1 geklärt und die Umsetzung der vorgelegten Verfah- 
rens- und Arbeitsanweisungen in der praktischen Tätigkeit überprüft. 
. 

 
c. Bericht zur Begutachtung 

In einem Bericht werden die wichtigsten Ergebnisse der Begutachtung vor 
Ort zusammengefasst. Soweit Mängel festgestellt wurden, erhält der An- 
tragsteller eine angemessene Frist, diese abzustellen. 

 
d. Entscheidung über die Erteilung der Befugnis 

Auf der Basis der Begutachtung und falls erforderlich unter Berücksichti- 
gung der getroffenen Korrekturmaßnahmen des Antragstellers entscheidet 
die Leitung der ZLS über die Erteilung der Befugnis und Benennung. 

 
e. Mitteilung der Entscheidung über die Befugnis per Bescheid 

Das Ergebnis der Entscheidung wird dem Antragsteller in Form eines Be- 
scheides mitgeteilt. Mit einer positiven Entscheidung erhält der Antragsteller 
eine Urkunde über die Erteilung der Befugnis. Die Befugnis wird für eine 
Laufzeit von maximal 5 Jahren erteilt und ist an bestimmte Auflagen gebun- 
den. Antragsteller, welche die Kriterien zur Anerkennung nicht erfüllen, er- 
halten einen ablehnenden Bescheid. 
Gegen den Bescheid können Rechtsmittel entsprechend dem Verwaltungs- 
verfahrensgesetz eingelegt werden. 

 
f. Benennung und Veröffentlichung 

Um als zugelassene Überwachungsstelle in einem Bundesland tätig werden 
zu können ist eine Benennung für dieses Bundesland nötig. 
Einige Bundesländer führen diese Benennung selbst durch (sog. „zweistu- 
figes Verfahren“), die anderen lassen die Benennung durch die ZLS durch- 
führen (sog. „einstufiges Verfahren“). Siehe hierzu auch Punkt 2, Zustän- 
digkeiten. 
Die Anforderungen hinsichtlich der Benennung richten sich nach den ein- 
schlägigen Länderverordnungen. 
Anträge auf Benennung nach dem zweistufigen Verfahren sind direkt an die 
zuständige Landesbehörde, Anträge nach dem einstufigen Verfahren an die 
ZLS zu stellen. 
Nach erfolgter Benennung werden die zugelassenen Überwachungsstellen 

5. Verfahren der Begutachtung, Erteilung der Befugnis und Benennung 
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durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) be- 
bekannt gemacht. 

 
g. Erweiterung der Befugnis 

Eine Erweiterung einer bestehenden Befugnis ist nur auf schriftlichen An- 
trag möglich. Das Verfahren der Erweiterung läuft wie unter Ziffer 4 und 5 
beschrieben ab. 

 
 

 
 

Während der Laufzeit der Befugnis werden von der ZLS Überwachungsmaß- 
nahmen durchgeführt. Die ZLS überprüft hierbei, ob die Anforderungen weiterhin 
eingehalten werden. 
Über das Ergebnis einer Überwachungsmaßnahme erhält die anerkannte Stelle 
einen Bericht mit den Ergebnissen der Überwachung. 

 
Die zugelassenen Überwachungsstellen sind verpflichtet, die ZLS umgehend 
über wesentliche Änderungen in ihrem Unternehmen, die für die Befugnis be- 
deutsam sind, zu unterrichten. 

 

 
 

Der Antragsteller hat die Kosten für die für die Verfahren nach den Punkten 5., 6. 
und 7. zu tragen. Die Kosten setzen sich aus Gebühren und Auslagen zusammen 
und werden mit einem Kostenbescheid von der ZLS festgesetzt. 
Die Kosten für Überwachungsmaßnahmen werden in der Regel jährlich erhoben. Die 
entstehenden Kosten werden gemäß der Kostenrichtlinie der ZLS i. V. m. dem 
Bayerischen Kostengesetz berechnet. 

 
Mit der Antragstellung erkennt die Stelle das Verfahren der Erteilung der Befugnis 
einschließlich der Kostenrichtlinie an. Mit dem Zeitpunkt der Antragstellung beginnt 
die Kostenpflicht des Antragstellers. Das bedeutet weiterhin, dass auch die Kosten 
für die Nichterteilung einer Befugnis vom Antragsteller zu tragen sind. 

 
 

 
Die Mitarbeiter der ZLS sowie alle externen Fach-Begutachter sind verpflichtet, alle 
ihnen im Zusammenhang mit der Erteilung der Befugnis und Überwachung bekannt 
werdenden Informationen vertraulich zu behandeln. Auskünfte an Dritte über Vor- 
gänge im Zusammenhang mit der Erteilung der Befugnis und Überwachung werden 
– außer gegenüber den zuständigen Behörden – nur mit Zustimmung der Betroffe- 
nen weitergegeben. 

 

Die Befugnis erlischt mit Ablauf der Befristung. 
Bei Beantragung einer erneuten Befugnis sind die vollständigen Antragsunterla- 
gen spätestens 6 Monate vor Ablauf der laufenden Befugnis bei der ZLS erneut 
einzureichen. 
Das Verfahren über eine erneute Erteilung der Befugnis erfolgt entsprechend 
dem Verfahren nach den Punkten 4 und 5. 

 
Die Befugnis kann ganz oder teilweise widerrufen oder ausgesetzt werden, wenn 
festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen für die Befugnis nicht mehr erfüllt 
sind bzw. erteilte Auflagen nicht eingehalten werden 

 
Die Befugnis erlischt ebenfalls bei Auflösung der Stelle oder wenn die Stelle der 
ZLS gegenüber erklärt, dass sie keine Befugnis mehr wünscht. 

 
 

 

Bei Hinweisen auf den Status als zugelassene Überwachungsstelle in Dokumen- 
ten wie Veröffentlichungen, Broschüren oder in Anzeigen etc., hat die zugelasse- 
ne Überwachungsstelle die von der ZLS festgelegte Form zu verwenden. 

8. Verwendung der Befugnis durch die zugelassene Überwachungsstelle 

10. Vertraulichkeit 

9. Kosten 

6. Überwachung 

7. Erlöschen, Rücknahme, Aussetzen und Widerruf der Befugnis 
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